
  
 

STADT LÜCHOW (WENDLAND)  

Der Stadtdirektor 

- Az.: (6) 661607ST - 

 Lüchow (Wendland), 06.05.2015 

Sachbearbeiter/in: Herr Schulz 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 041/2015 ST 
 

 

Sanierung weiterer Lampenköpfe im Stadtbereich von Lüchow (Wendland) 
 

 

 

An den  beraten am: 

 
Umwelt-, Bau- und Grundstücksausschuss  20.05.2015 
   

 
Verwaltungsausschuss  01.06.2015 
   

 

 
 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Im Jahr 2013 begann die Stadt Lüchow (Wendland) diverse Lampenköpfe auszutau-
schen und auf LED-Technik umzustellen, da die jetzigen Leuchtmittel nicht mehr ver-
trieben bzw. nicht mehr hergestellt werden dürfen.  
 
Der Innenstadtbereich ist oder wird 2015 fertiggestellt.  
 
Die Sanierungsnotwendigkeit der weiteren Lampenköpfe im Stadtbereich Lüchows 
ergibt sich aus dem Alter der Beleuchtungsanlage (teilweise älter als 40 Jahre), der 
damit verbundenen Reparaturanfälligkeit und der daraus resultierenden hohen War-
tungskosten.  
 
Die Lampenköpfe sind teilweise stark gerostet und porös, was einen Wechsel der 
Leuchtmittel fast unmöglich macht, zudem sind die verwendeten Leuchten nicht ener-
gieeffizient. 
 
Es ist beabsichtigt, die alten Lampenköpfe durch LED-Leuchten zu ersetzen.  
 
Zu entscheiden ist welche Art von Aufsatzkopf verwendet werden soll. 
(siehe Anlage 1 – Auswahl der Lampenköpfe).  
Des Weiteren ist zu entscheiden, wo im Stadtbereich Lüchows der der nächste Sanie-
rungsabschnitt beginnen soll. 
 
Probeleuchten der Pilzköpfe stehen in der Berliner Straße. Die Seitenaufsatzleuchte ist 
in der Theodor-Körner-Straße 7 anzusehen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Kosten für die Pilzkopf-Leuchten „Town Guide“ LED 25 Watt belaufen sich auf ca. 
480,00 € brutto pro Stück.  
Die Seitenaufsatzleuchte „Technische Leuchte Mini Iridium“ LED 25 Watt beläuft sich 
auf ca. 380,00 € brutto pro Stück. 
 
Im Preis sind Austausch und Montage enthalten. Die Preise gelten ab einer Mindestab-
nahme von 5 Stück in einem Ort bzw. in einer Straße.  
 
Die Beschaffung wird im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erfolgen. 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen noch nicht zur Verfügung, da der Haushalt 
2015 zurzeit nicht abschließend genehmigt ist, sie wurden bei der Mittelanmeldung aber 
bereits berücksichtigt. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Ohne 
 
 
D.STD. 
 
 
 
 
Anlage(n): 
 
Auswahl Lampenköpfe 
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